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Regeste
Fürsorgerische Unterbringung; Verlängerung der Massnahme
Erwägungen
E. 1
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die fürsorgerische Unterbringung von A. im Sinne der Erwägungen bis spätestens 30. Juni 2013 befristet.
E. 2
Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben. Allfällige Kosten für ärztliche Berichte oder Gutachten gehen zulasten des Beschwerdeführers und werden separat verlegt.
E. 3
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Vizepräsident Gerichtsschreiberin
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